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Allgemeine Regelungen für Prüfungen der Sprengnetter Akademie 
vom 30. April 19981), zuletzt geändert durch Beschluss des Lenkungsgremiums der Sprengnetter Akademie vom 
15.01.2010 (veröffentlicht am 10.03.2010) 
 
 

                                                      
1) Aufgrund des Beschlusses der Mitglieder des Lenkungsgremiums der Sprengnetter Akademie (ehemals WF-Akademie): 
 � Prof. Dr.-Ing. F. Reuter � Dr. jur. W.-D. Drosdzol 
 � Dr.-Ing. H.O. Sprengnetter � Ltd. VD Dipl.-Ing. H. Wirtz 
 vom 30. April 1998 hat die Sprengnetter Akademie (ehemals WF-Akademie) die nachfolgenden „Allgemeinen Regelungen für Prüfungen der 

Sprengnetter Akademie“ erlassen. Diese sind mit Veröffentlichung in der Fachzeitschrift in Kraft getreten. 

Allgemeine Regelungen für Prüfungen der 

Sprengnetter Akademie 

Aufgrund des Beschlusses des Lenkungsgremiums 
der Sprengnetter Akademie vom 30. April 1998 erlässt 
die Sprengnetter Akademie folgende allgemeine Re-
gelungen für die Durchführung von Prüfungen der 
Sprengnetter Akademie: 

 

Erster Abschnitt:  Prüfungsausschüsse 

§ 1  Errichtung 

Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse (Prüferpool) 
werden von dem Lenkungsgremium der Sprengnetter 
Akademie für drei Jahre berufen. 

§ 2  Zusammensetzung und Berufung 

(1) Die Mitglieder müssen für die Prüfungsgebiete 
sachkundig und für die Mitwirkung im Prüfungswesen 
geeignet sein. 

(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses können 
aus wichtigem Grunde nach Anhören des Lenkungs-
gremiums abberufen werden. 

(3) Der Prüfungsausschuss besteht grundsätzlich aus 
mindestens drei Personen, in begründeten Ausnah-
mefällen mindestens aus zwei Personen. 

(4) Die jeweilige Zusammensetzung des Prüfungsaus-
schusses wird von der Geschäftsleitung der Spreng-
netter Akademie aus dem Prüferpool festgelegt. 

(5) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamt-
lich. Für bare Auslagen und für Zeitversäumnis ist, 
soweit Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt 
wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, 
deren Höhe von der Sprengnetter Akademie festge-
setzt wird. 

§ 3  Befangenheit 

(1) Bei der Zulassung zur Prüfung und der Prüfung 
dürfen Prüfungsausschussmitglieder nicht mitwirken, 
die mit dem/der Prüfungsbewerber/in verheiratet, ver-
heiratet gewesen oder mit ihm in gerader Linie ver-
wandt oder verschwägert oder durch Annahme an 
Kindes Statt verbunden oder in der Seitenlinie bis zum 
dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade 
verschwägert sind, auch wenn die Ehe, durch welche 
die Schwägerschaft begründet ist, nicht mehr besteht. 
Auch eine sehr starke wirtschaftliche Verbindung (z.B. 
Arbeitgeber/Arbeitnehmer) führt zur Befangenheit. 

(2) Ausbilder (Dozenten u.a.) der Kandidaten/innen 
sollen grundsätzlich nicht die Mehrheit im Prüfungs-
ausschuss bilden. 

(3) Prüfungsausschussmitglieder, die sich befangen 
fühlen, oder Prüfungsteilnehmer/innen, die Besorgnis 
der Befangenheit geltend machen wollen, haben dies 
der Sprengnetter Akademie mitzuteilen, während der 
Prüfung dem Prüfungsausschuss. 

(4) Die Entscheidung über den Ausschluss eines/r 
Prüfer/s/in von der Mitwirkung trifft die Geschäftslei-
tung der Sprengnetter Akademie, während der Prü-
fung der restliche Prüfungsausschuss. 

(5) Wenn infolge Befangenheit eine ordnungsgemäße 
Besetzung des Prüfungsausschusses nicht möglich 
ist, kann die Sprengnetter Akademie die Durchführung 
der Prüfung einem anderen Prüfungsausschuss über-
tragen oder geeignete Nichtausschussmitglieder beru-
fen. Das Gleiche gilt, wenn eine objektive Durchfüh-
rung der Prüfung aus anderen Gründen nicht gewähr-
leistet erscheint. Wird die Befangenheit kurz vor oder 
während der Prüfung geltend gemacht, darf die prü-
fung auch von 2 Prüfungsausschussmitgliedern durch-
geführt werden 

§ 4  Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung 

(1) Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte ei-
ne/n Vorsitzende/n und dessen/deren Stellvertreter/in. 
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(2) Der Prüfungsausschuss ist grundsätzlich be-
schlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder mitwir-
ken. Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des/der Vorsitzenden den Ausschlag. 

§ 5  Geschäftsleitung 

Die Geschäftsleitung der Sprengnetter Akademie re-
gelt insbesondere Einladungen, Protokollführung und 
Durchführung der Beschlüsse. 

§ 6  Verschwiegenheit 

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und die 
Sprengnetter Akademie haben über alle Prüfungsvor-
gänge gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu wah-
ren. Ausnahmen bedürfen der gegenseitigen Abstim-
mung zwischen der Sprengnetter Akademie und dem 
Prüfungsausschuss. 

 

Zweiter Abschnitt:  Vorbereitung der Prüfung 

§ 7  Prüfungstermine 

(1) Die Sprengnetter Akademie bestimmt einen für die 
Durchführung der Prüfung maßgebenden Termin. 

(2) Der Termin wird von der Sprengnetter Akademie 
mindestens drei Monate zuvor in geeigneter Weise öf-
fentlich bekanntgegeben. 

§ 8  Zulassungsvoraussetzungen 

Die Zulassungsvoraussetzungen werden in besonde-
ren Regelungen getrennt für die jeweiligen Prüfungen 
der Sprengnetter Akademie festgelegt. 

§ 9  Zulassungsvoraussetzungen in besonderen 

Fällen 

(1) Einzelne Prüfungsgebiete können zeitlich vorgezo-
gen und bewertet werden. Diese in sich abgeschlos-
senen Teilprüfungen können angerechnet werden. 

(2) Von der Ablegung der Prüfung in einem oder meh-
reren Prüfungsgebieten kann der/die Prüfungsteil-
nehmer/in auf Antrag freigestellt werden, wenn er/sie 
von einer zuständigen Stelle, einer vergleichbar kom-
petenten privaten Bildungseinrichtung oder vor einem 
staatlichen Prüfungsausschuss innerhalb der letzten 
drei Jahre eine Prüfung bestanden hat, deren Inhalt 
den Anforderungen des jeweiligen Prüfungsgebietes 

entspricht. Eine vollständige Freistellung ist nicht zu-
lässig. 

§ 10  Anmeldung zur Prüfung 

Die Anmeldung zur Prüfung hat schriftlich nach den 
von der Sprengnetter Akademie bestimmten Anmelde-
fristen und Vorgaben zu erfolgen. Die der Anmeldung 
beizufügenden Unterlagen werden in den jeweiligen 
besonderen Regelungen für Prüfungen der Spreng-
netter Akademie bestimmt. 

§ 11  Entscheidung über die Zulassung 

(1) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet die 
Geschäftsleitung der Sprengnetter Akademie. Hält 
diese die Zulassungsvoraussetzungen für nicht gege-
ben, so entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(2) Die Entscheidung über die Zulassung bzw. Nicht-
zulassung ist dem/der Prüfungsbewerber/in rechtzeitig 
mitzuteilen. Bei einer Zulassung ist der Prüfungstag 
und Prüfungsort einschließlich der erlaubten Arbeits- 
und Hilfsmittel mitzuteilen. 

(3) Die Zulassung kann vom Prüfungsausschuss bis 
zum ersten Prüfungstag, wenn sie aufgrund von ge-
fälschten Unterlagen oder falschen Angaben ausge-
sprochen wird, widerrufen werden. 

(4) Für die Prüfung werden Entgelte gemäß dem je-
weils aktuellen Preisverzeichnis der Sprengnetter  
Akademie erhoben. 

 

Dritter Abschnitt:  Durchführung der Prüfung 

§ 12  Prüfungsgegenstand 

Durch die Prüfung ist festzustellen, ob der/die Prü-
fungsteilnehmer/in die notwendigen fachspezifischen 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen der jeweili-
gen Prüfungsgebiete besitzt. 

§ 13  Prüfungsumfang 

Sämtliche Sprengnetter Akademie-Prüfungen bestehen 
grundsätzlich aus mindestens einem schriftlichen und 
einem mündlichen Prüfungsteil. Der Prüfungsumfang 
wird im Einzelnen für sämtliche Prüfungen der Spreng-
netter Akademie in besonderen Regelungen festgelegt. 

§ 14  Prüfungsaufgaben 
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Mindestens ein Mitglied des  Prüfungsausschusses 
beschließt auf der Grundlage der jeweiligen besonde-
ren Regelungen die Prüfungsaufgaben. 
 

§ 15  Nichtöffentlichkeit 

Die Prüfungen und die Beratungen über das Prü-
fungsergebnis sind nicht öffentlich. Der Prüfungsaus-
schuss kann im Einvernehmen mit der Geschäftslei-
tung der Sprengnetter Akademie andere Personen zu 
der Prüfung als Gäste zulassen. 

§ 16  Leitung und Aufsicht 

(1) Die Prüfung wird unter Aufsicht des/der Vorsitzen-
den vom gesamten Ausschuss abgenommen. 

(2) Die Aufsicht bei der schriftlichen Prüfung kann auf 
andere Personen übertragen werden. Es ist sicherzu-
stellen, dass die Prüfungsteilnehmer/innen selbststän-
dig arbeiten und nur erlaubte Arbeits- und Hilfsmittel 
verwenden. 

§ 17  Ausweispflicht und Belehrung 

Die Prüfungsteilnehmer/innen haben sich auf Verlangen 
des/der Vorsitzenden oder des/der Aufsichtsführenden 
über ihre Person auszuweisen. Sie sind vor Beginn der 
Prüfung über den Prüfungsablauf, die zur Verfügung 
stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel, die 
Folgen von Täuschungshandlungen und Ordnungsver-
stößen zu belehren. 

§ 18  Täuschungshandlungen und  

Ordnungsverstöße 

(1) Teilnehmer/innen, die sich einer Täuschungshand-
lung oder einer erheblichen Störung des Prüfungsab-
laufs schuldig machen, kann der/die Aufsichtführende 
von der Prüfung vorläufig ausschließen. 

(2) Über den endgültigen Ausschluss und die Folgen 
entscheidet der Prüfungsausschuss nach Anhören 
des/der Prüfungsteilnehmer/s/in. In schwerwiegenden 
Fällen, insbesondere bei vorbereiteten oder durchge-
führten Täuschungshandlungen, kann die Prüfung für 
nicht bestanden erklärt werden. Das Gleiche gilt bei in-
nerhalb eines Jahres nachträglich festgestellten Täu-
schungen. 

§ 19  Rücktritt, Nichtteilnahme 

(1) Der/Die Prüfungsbewerber/in kann nach erfolgter 
Anmeldung rechtzeitig vor Beginn der Prüfung durch 
schriftliche Erklärung zurücktreten. In diesem Fall gilt 
die Prüfung als nicht abgelegt. 

(2) Tritt der/die Prüfungsbewerber/in nach Beginn der 
Prüfung zurück, so können bereits erbrachte, in sich 
abgeschlossene Prüfungsleistungen anerkannt wer-
den, wenn ein wichtiger Grund für den Rücktritt vor-
liegt. 

(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder 
nimmt der/die Prüfungsbewerber/in an der Prüfung 
nicht teil, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so 
gilt die Prüfung als nicht bestanden. 

(4) Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes ent-
scheidet der Prüfungsausschuss. 

 

Vierter Abschnitt: 

Bewertung und Feststellung des Prüfungsergeb-

nisses; Prüfungszeugnis, Stempel 

§ 20  Bewertung 

(1) Die schriftlichen Prüfungsleistungen sind gemäß 
des Prüfungsumfangs – unbeschadet der Gewichtung 
von einzelnen Prüfungsleistungen – wie folgt zu be-
werten: 

Eine den Anforderungen in besonderem Maße ent-
sprechende Leistung  
= 100 – 92 Prozent  = Note 1  = sehr gut;  

eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung  
= unter 92 – 81 Prozent  = Note 2  = gut;  

eine den Anforderungen im Allgemeinen entsprechen-
de Leistung 
= unter 81 – 67 Prozent = Note 3  = befriedigend;  

eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im 
Ganzen den Anforderungen noch entspricht  
= unter 67 – 50 Prozent  = Note 4  = ausreichend; 

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht 
= unter 50 – 40 Prozent  = Note 5 = mangelhaft; 

eine Leistung, die den Anforderungen nicht annähernd 
entspricht 
= unter 40 Prozent = Note 6 = ungenügend. 

(2) Jede schriftliche Prüfungsleistung unter 50 Prozent 
ist, weil dadurch ein Ausschluss von der mündlichen 
Prüfung ausgesprochen wird, von mindestens zwei 
Mitgliedern des Prüfungsausschusses getrennt und 
selbstständig zu beurteilen und zu bewerten. Das  
arithmetische Mittel dieser zwei Bewertungen ist maß-
gebend. 

(3) Weicht die Bewertung der beiden Mitglieder des 
Prüfungsausschusses um mehr als 10 Prozentpunkte 
voneinander ab, so ist eine dritte Beurteilung und Be-
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wertung durch das dritte Mitglied des Prüfungsaus-
schusses vorzunehmen. Das arithmetische Mittel die-
ser drei Bewertungen ist maßgebend. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses geben  
über die mündliche Prüfung eine Einzelbewertung ab. 
Das arithmetische Mittel dieser Bewertungen ist maß-
gebend. Die mündliche Prüfung gilt als bestanden, 
wenn in dieser insgesamt mindestens eine ausreichen-
de Leistung erreicht wurde. 

§ 21  Zulassung zur mündlichen Prüfung 

Zur mündlichen Prüfung ist nur zuzulassen, wer in den 
schriftlichen Prüfungsteilen jeweils mindestens 
50 Prozent erreicht hat. 

§ 22  Feststellung des Prüfungsergebnisses 

(1) Der Prüfungsausschuss stellt gemeinsam die Er-
gebnisse der einzelnen Prüfungsleistungen sowie das 
Gesamtergebnis der Prüfung fest. 

(2) Die Prüfung ist insgesamt bestanden, wenn im Mit-
tel des Durchschnitts der schriftlichen Prüfungsteile 
und der mündlichen Prüfung mindestens die Note 4,0 
erreicht wurde. In das Gesamtergebnis geht somit die 
Benotung der mündlichen Prüfung zur Hälfte ein. 

(3) Unbeschadet der Vorschriften über die Wiederho-
lungsprüfung kann der Prüfungsausschuss bestim-
men, dass in bestimmten Prüfungsteilen eine Wieder-
holungsprüfung nicht erforderlich ist. 

(4) Über den Verlauf der Prüfung einschließlich der 
Feststellung der einzelnen Prüfungsergebnisse ist ei-
ne Niederschrift zu fertigen. Sie ist von den Mitglie-
der/n des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 

(5) Der Prüfungsausschuss soll dem/der Prüfungsteil-
nehmer/in am letzten Prüfungstag mitteilen, ob er/sie 
die Prüfung ‘bestanden’ oder ‘nicht bestanden’ hat. 

(6) Die Geschäftsleitung erstellt ein Prüfungsprotokoll, 
in dem das jeweilige Prüfungsverfahren dokumentiert 
wird. 

§ 23  Prüfungszertifikat 

(1) Über die bestandene Prüfung erhält der/die Prü-
fungsteilnehmer/in ein Zertifikat mit folgendem Min-
destinhalt: 
� die Bezeichnung „Zertifikat der Sprengnetter Aka-

demie”; 
� der Vorname, Name, ggf. Titel des/der Prüfungsteil-

nehmer/s/in; 
� die Bezeichnung des erlangten Abschlusses (z.B. 

geprüfte/r Sachverständige/r für die Markt- und Be-

leihungswertermittlung von Standardimmobilien, 
GIS Sprengnetter Akademie; 

� das Datum des Bestehens der Prüfung; 
� die Unterschrift des/der Leiters/in der Sprengnetter 

Akademie. 
(2) Die Führung verliehener Bezeichnungen kann zeit-
lich befristet werden; Einzelheiten werden durch be-
sondere Regelungen für die jeweilige Prüfung der 
Sprengnetter Akademie festgelegt. 

§ 24  Stempel 

Bei bestandener Prüfung wird von der Sprengnetter 
Akademie ein ggf. befristet (vgl. § 23 Abs. 2) zu füh-
render Stempel mit folgendem Inhalt ausgehändigt: 
� Sprengnetter Akademie; 
� Vorname, Name, ggf. Titel des/der Prüfungsteil-

nehmer/s/in; 
� Bezeichnung des erlangten Abschlusses; 
� Prüfungsnummer. 

§ 25  Nicht bestandene Prüfung 

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhält der/die Prü-
fungsteilnehmer/in von der Sprengnetter Akademie eine 
schriftliche Benachrichtigung. Darin ist anzugeben, in 
welchen Prüfungsteilen ausreichende Leistungen nicht 
erbracht worden sind und welche Prüfungsteile in einer 
Wiederholungsprüfung nicht mehr wiederholt zu werden 
brauchen. 

(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wiederho-
lungsprüfung gemäß § 26 ist hinzuweisen. 

 

Fünfter Abschnitt:  Wiederholungsprüfung 

§ 26  Wiederholungsprüfung 

(1) Eine Prüfung, die nicht bestanden ist, kann zwei-
mal wiederholt werden. 

(2) In der Wiederholungsprüfung ist der/die Prüfungs-
teilnehmer/in auf Antrag von der Prüfung in einzelnen 
Prüfungsteilen zu befreien, wenn seine/ihre Leistun-
gen darin in der vorangegangenen Prüfung ausge-
reicht haben und er/sie sich innerhalb von zwei Jah-
ren, gerechnet vom Tage der Beendigung der nicht-
bestandenen Prüfung an, zur Wiederholungsprüfung 
angemeldet hat. 

(3) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten Prü-
fungstermin wiederholt werden. 
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(4) Die Vorschriften über die Anmeldung und Zulas-
sung zur erstmaligen Prüfung gelten für Wiederho-
lungsprüfungen sinngemäß. 

 

Sechster Abschnitt:  Schlussbestimmungen 

§ 27  Prüfungsunterlagen 

Auf Antrag ist dem/der Prüfungsteilnehmer/in Einsicht 
in seine/ihre Prüfungsunterlagen zu gewähren. Die 
schriftlichen Prüfungsarbeiten sind drei Jahre, die Prü-

fungsanmeldungen, Niederschriften und Prüfungspro-
tokolle sind fünf Jahre aufzubewahren. 

§ 28  Inkrafttreten 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach Veröffentli-
chung in der Internetpräsenz der Sprengnetter Immo-
bilienbewertung (www.sprengnetter.de) in Kraft. 
. 
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Besondere Regelungen für die Prüfung „Geprüfte/r Immobilienbewerter/in, 
GIB Sprengnetter Akademie”  
vom 30. April 1998,1) zuletzt geändert durch Beschluss des Lenkungsgremiums der Sprengnetter Akademie vom 
15.01.2010 (veröffentlicht am 10.03.2010) 
 

                                                      
1) Aufgrund des Beschlusses der Mitglieder des Lenkungsgremiums der Sprengnetter Akademie (ehemals WF-Akademie): 
 � Prof. Dr.-Ing. F. Reuter � Dr. jur. W.-D. Drosdzol 
 � Dr.-Ing. H.O. Sprengnetter � Ltd. VD Dipl.-Ing. H. Wirtz 
 vom 30. April 1998 hat die Sprengnetter Akademie (ehemals WF-Akademie) ergänzend zu den „Allgemeinen Regelungen für Prüfungen der Spreng-

netter Akademie“ die nachfolgenden ‘Besonderen Regelungen für die Prüfung „Geprüfter Immobilienbewerter, GIB Sprengnetter Akademie”’ erlassen. 
Diese sind mit Veröffentlichung in der Fachzeitschrift WFA 2/98 am 13. Juli 1998 in Kraft getreten. 

§ 1  Ziel der Prüfung 

Durch die Prüfung ist festzustellen, ob der/die Prüfungs-
teilnehmer/in die notwendigen fachspezifischen Kennt-
nisse besitzt, Wertermittlungen für Standardimmobilien 
zu erstellen, effizient bei der Gutachtenvorbereitung und 
-erstellung sowie der Überprüfung von Wertermittlungs-
gutachten mitzuarbeiten und in Immobilien-Bewertungs-
fragen zu beraten. 

§ 2  Zulassungsvoraussetzungen 

1. Teilnahme an den nachfolgend aufgezählten Semi-
naren der Sprengnetter Akademie: 
� Marktkonforme Immobilienbewertung (Grundla-

gen/Vertiefung) (5 Tage); 
� Grundlagen des Immobilienrechts (2 Tage); 
� Verkehrs-/Marktwertermittlung für Wohnungs- und 

Teileigentum (2 Tage); 
� Bautechnische Grundlagen für die Immobilienbe-

wertung (optional) (2 Tage); 
� Repetitorium (1 Tag) 
mit einer sich daraus ergebenden 
� Mindestausbildungsdauer von insgesamt 10 Semi-

nartagen. 

2. Die Erarbeitung von mindestens zwei nachvollziehba-
ren Immobilienbewertungen für unterschiedliche Ob-
jektarten (z.B. Einfamilienwohnhausgrundstück, Mehr-
familienwohnhausgrundstück, Wohnungseigentum) 
außerhalb der Seminarzeiten. 

3. Mindestens einjährige praktische Tätigkeit im Be-
reich der Immobilienwirtschaft (z.B. Makler, Grund-
stücksverwalter, Kreditsachbearbeiter, Vermes-
sungsingenieur, Bauingenieur, Architekt). 

4. Mindestens eine halbjährige praktische Tätigkeit in 
der Immobilienbewertung. 

5. Sind die unter Ziffer 1 genannten Voraussetzungen 

erfüllt, ist der/die Kandidat/in zur Prüfung zuzulassen. 
Die unter Ziffer 2 und 3 genannten Voraussetzungen 

können auch in einem Zeitraum von sechs Monaten 

nach Abschluss der Prüfung nachgewiesen werden. 
In diesem Fall wird das Zertifikat und der Stempel 

(vgl. § 7) erst mit Nachweis aller Voraussetzungen 

ausgehändigt. 

§ 3  Anmeldung zur Prüfung 

Die Anmeldung zur Prüfung ist in den "Allgemeinen Re-
gelungen für Prüfungen der Sprengnetter Akademie" 
festgelegt. 

Der Anmeldung ist beizufügen (vgl. § 2): 
1. Nachweis über die Teilnahme an den Seminaren der 

Sprengnetter Akademie; 
2. zwei nachvollziehbare Immobilienbewertungen für 

unterschiedliche Objektarten; 
3. Tätigkeitsnachweise oder glaubhafte Darlegungen 

über die praktische Tätigkeit im Bereich der Immobi-
lienwirtschaft und Immobilienbewertung; 

4. Lebenslauf mit aktuellem Lichtbild; 
5. Vertrag mit der Sprengnetter Akademie, der das Prü-

fungsverfahren sowie die während der Zulassung als 
geprüfte/r Immobilienbewerter/in, GIB Sprengnetter 
Akademie bestehenden Bedingungen zwischen den 
Vertragsparteien vertraglich regelt (Zulassungsver-
trag). 

§ 4  Prüfungsumfang und Hilfsmittel 

Die Bearbeitungszeit der schriftlichen Prüfungsteile (all-
gemeiner Fragenteil und Aufgabenteil) ist auf maximal 
vier Zeitstunden zu begrenzen.  

Beim allgemeinen Fragenteil der schriftlichen Prüfung 
sind keine Hilfsmittel, beim Aufgabenteil (Berechnungs-
teil) sind Literatur, Bewertungsformulare, (wissenschaft-
licher) Taschenrechner zugelassen. 

Neben der schriftlichen Prüfung ist eine mündliche Prü-
fung abzulegen. Diese soll in der Regel je Teilnehmer/in 
nicht länger als zwanzig Minuten dauern. In Gruppen-
prüfungen dürfen maximal drei Teilnehmer gleichzeitig 
geprüft werden. Bei der mündlichen Prüfung sind i.d.R. 
keine Hilfsmittel zugelassen. 
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§ 5  Prüfungsgebiete 

Die Prüfungsgebiete werden den Inhalten der in § 2 Zif-
fer 1 genannten Fachlehrgänge entnommen. Sie um-
fassen im Einzelnen: 
1. Rechtliche, wirtschaftliche, bewertungstheoretische 

und praktische Grundlagen der Immobilienbewer-
tung;  

2. Ermittlung der für marktkonforme Wertermittlungen 
erforderlichen Daten; 

3. Aufbau und Inhalt nachvollziehbarer von Immobilien-
bewertungen, Erstellung von Verkehrs-/Marktwert-
gutachten (Grundzüge); 

4. Beleihungs- und Versicherungswertermittlung 
(Grundzüge); 

5. Sachverständigenwesen (Grundzüge). 

§ 6  Prüfungsausschüsse 

(1) Abweichend von den allgemeinen Regelungen für 
Prüfungen der Sprengnetter Akademie besteht der Prü-
fungsausschuss grundsätzlich aus zwei Personen (Vor-
sitzende/r / Beisitzer/in), wobei nur der/die Vorsitzende 
Mitglied des Prüferpools sein muss. Der/Die Beisitzer/in 
soll in der Ermittlung von Immobilienwerten und sonstigen 
Wertermittlungen sachkundig und erfahren sein. 

(2) Abweichend von den allgemeinen Regelungen für 
Prüfungen der Sprengnetter Akademie ist der Prü-
fungsausschuss beschlussfähig, wenn mindestens ein 
Mitglied des Sprengnetter Akademie-Prüferpools und 
ein/e Beisitzer/in mitwirkt. 

§ 7  Zertifikat/Bezeichnung 

Nach Erfüllen aller Zulassungsvoraussetzungen (vgl. 
§ 2) und erfolgreich bestandener Prüfung darf folgende 
Bezeichnung (z.B. im Briefkopf oder auf dem Stempel) 
drei Jahre lang geführt werden: 

„geprüfte/r Immobilienbewerter/in,  

GIB Sprengnetter Akademie”. 

Daneben kann die Abkürzung  
„GIB Sprengnetter Akademie“  

auch alleine geführt werden. 

Dieser Zeitraum verlängert sich um weitere drei Jahre, 
wenn pro Jahr mindestens an zwei Tagen einschlägige 
Weiterbildungsveranstaltungen besucht werden. Eine 

Teilnahmebestätigung ist der Sprengnetter Akademie 
vorzulegen. Spätestens nach sechs Jahren, gerechnet 
vom Tag der bestandenen Prüfung, ist ein erneutes 
Prüfungsgespräch mit mindestens ausreichendem Er-
gebnis erforderlich. 

§ 8  Pflichten des/der geprüften Immobilienbewer-

ters/in, GIB Sprengnetter Akademie 

Ein geprüfter Immobilienbewerter, GIB Sprengnetter 
Akademie ist verpflichtet, im Rahmen seiner Tätigkeit als 

Immobilienbewerter die Aufgabenerfüllung persönlich, 
gewissenhaft und, soweit von den jeweils angesproche-
nen Verkehrskreisen erwartet, unabhängig und unpartei-
isch vorzunehmen. 

§ 9  Erlöschen oder Widerruf der Bezeichnungsbe-

rechtigung 

(1) Die Berechtigung zur Führung der Bezeichnung „ge-
prüfte/r Immobilienbewerter/in, GIB Sprengnetter Aka-
demie“ erlischt, wenn 
a) der geprüfte Immobilienbewerter, GIB Sprengnetter 

Akademie durch Kündigung des Zulassungsvertrags 
gegenüber der Sprengnetter Akademie erklärt, dass 
er/sie seine/ihre Tätigkeit als geprüfte/r Immobilien-
bewerter/in, GIB Sprengnetter Akademie einstellt, 

b) die Gültigkeit des Zertifikats abgelaufen ist. 

(2) Die Sprengnetter Akademie kann die Bezeich-
nungsberechtigung widerrufen, wenn bekannt wird, 
dass schwerwiegende oder wiederholte Verstöße gegen 
die Pflichten eines/einer geprüften Immobilienbewer-
ters/in, GIB Sprengnetter Akademie vorliegen. 

§ 10  Allgemeine Regelungen 

Die besonderen Regelungen für die Prüfung „geprüfte/r 
Immobilienbewerter/in, GIB Sprengnetter Akademie” 
gelten in Verbindung mit den „Allgemeinen Regelungen 
für Prüfungen der Sprengnetter Akademie”. 

§ 11  Inkrafttreten 

Diese besonderen Regelungen treten mit Veröffentli-
chung in der Internetpräsenz der Sprengnetter Immobi-
lienbewertung (www.sprengnetterr.de) in Kraft. 
 



Prüfungsordnungen 

 

 
 
 

8 

WF-Akademie 
Gesellschaft für die Aus- und Weiterbildung 
von Grundstückssachverständigen 

Barbarossastraße 2 
53489 Sinzig 
http://www.wertermittlungsforum.de 
e-mail: wf-akademie@wertermittlungsforum.de 

InfoLine 
Tel.  (0 26 42) 97 96 75/76 
Fax: (0 26 42) 97 96 69 
    

Besondere Regelungen für die Prüfung „Geprüfte/r Sachverständige/r für 
die Markt- und Beleihungswertermittlung von Standardimmobilien, GIS 
Sprengnetter Akademie“ 
vom 30. April 1998,1) zuletzt geändert durch Beschluss des Lenkungsgremiums der Sprengnetter Akademie vom 
15.01.2010 (veröffentlicht am 10.03.2010) 
 
 

                                                      
1) Aufgrund des Beschlusses der Mitglieder des Lenkungsgremiums der Sprengnetter Akademie (ehemals WF-Akademie): 
 � Prof. Dr.-Ing. F. Reuter � Dr. jur. W.-D. Drosdzol 
 � Dr.-Ing. H.O. Sprengnetter � Ltd. VD Dipl.-Ing. H. Wirtz  
 vom 30. April 1998 hat die Sprengnetter Akademie (ehemals WF-Akademie) ergänzend zu den „Allgemeinen Regelungen für Prüfungen der Spreng-

netter Akademie“ die nachfolgenden ‘Besonderen Regelungen für die Prüfung „Geprüfter Sachverständiger für die Markt- und Beleihungswertermitt-
lung von Standardimmobilien, GIS Sprengnetter Akademie“’ erlassen. Diese sind mit Veröffentlichung in der Fachzeitschrift WFA 2/98 am 
13. Juli 1998 in Kraft getreten. 

§ 1  Ziel der Prüfung 

Durch die Prüfung ist festzustellen, ob der/die Prüfungs-
teilnehmer/in die notwendigen fachspezifischen Kenntnis-
se, Fertigkeiten und Erfahrungen besitzt, die Aufgaben 
eine/s/r „geprüften Sachverständigen für die Markt- und 
Beleihungswertermittlung von Standardimmobilien, GIS 
Sprengnetter Akademie“ wahrzunehmen. 

§ 2  Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Zur Sachverständigen-Prüfung ist zuzulassen, wer 
1. ein Hochschulstudium der Fachrichtungen Architektur, 

Bauingenieurwesen, Vermessungswesen, Betriebs-
wirtschaft oder anderer einschlägiger Fachrichtungen 
erfolgreich abgeschlossen hat und eine mindestens 
zweijährige praktische Tätigkeit nach dem Studium, 
die ihrer Art nach geeignet war, die erforderlichen 
Kenntnisse und Fertigkeiten für die Bewertung bebau-
ter und unbebauter Grundstücke zu vermitteln, nach-
weisen kann oder 

2. an mindestens den Seminaren A01 bis A04 und B01 
bis B05 sowie B07 und B08 der Sprengnetter Aka-
demie erfolgreich teilgenommen hat und eine min-
destens dreijährige praktische Tätigkeit auf dem Ge-
biet der Immobilienwirtschaft nachweist. 

3. In allen Fällen muss der/die Bewerber/in nachweisen, 
dass er/sie sich im Sachgebiet „Bewertung von be-
bauten und unbebauten Grundstücken“ mindestens 
ein Jahr als Gutachter/in betätigt hat; diese Tätigkeit 
darf nicht länger als zwei Jahre zurückliegen. 

4. Weiterhin sind für die Zulassung 3 Marktwert-
gutachten (dies können fiktive Gutachten sein) mit 
sich unterscheidenden Bewertungsproblemen, die 
den folgenden Bereichen entsprechen, vorzulegen: 
� Ein-, Zweifamilienwohnhausgrundstück oder 

Mehrfamilienhaus (Miethaus) 
� Wohnungs- bzw. Teileigentum 

� gemischt genutztes oder gewerblich genutztes 
Grundstück. 

Zu mindestens einem der drei Verkehrswertgutach-
ten müssen besondere rechtliche Gegebenheiten 
(z.B. Wohnungsrecht, Wegerecht etc.) vorliegen. Ei-
nes der vorgenannten Gutachten soll zusätzlich zum 
Marktwert den Beleihungswert ausweisen.  
Zusätzlich muss der Bewerber eine Hausarbeit an-
fertigen, welche folgende Aufgabenstellungen bein-
haltet: 
� Ableitung von Liegenschaftszinssätzen und Sach-

wertfaktoren 
� Vergleich dieser mit örtlich oder überörtlich veröf-

fentlichten Liegenschaftszinssätzen bzw. Sach-
wertfaktoren 

� Beurteilung der ermittelten Liegenschaftszinssätze 
bzw. Sachwertfaktoren 

Die Anerkennung der Gutachten und der Hausarbeit 
durch den Prüfungsausschuss ist Voraussetzung für 
die Prüfungszulassung. 

(2) Die zur Zulassung vorzulegenden Gutachten und die 
Hausarbeit sind von dem/der Prüfungskandidat/en/in 
selbst zu verfassen. Fiktive Gutachten sollen sich auf 
konkrete Bewertungsobjekte beziehen; diese sollen 
dem/der Prüfungskandidat/en/in bekannt sein. 

(3) Zur Prüfung ist auch zuzulassen, wer durch Vorlage 
von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft 
nachweist, dass sie/er Kenntnisse, Fertigkeiten und Er-
fahrungen erworben hat, die die Zulassung zur Prüfung 
rechtfertigen. 

§ 3  Anmeldung zur Prüfung 

Die Anmeldung ist in den allgemeinen Regelungen für 
Prüfungen der Sprengnetter Akademie festgelegt. 
Der Anmeldung sind beizufügen: 
1. Nachweis des Studienabschlusses; 
2. Tätigkeitsnachweise oder glaubhafte Darlegung über 
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den Erwerb von Kenntnissen, Fertigkeiten oder Er-
fahrungen; 

3. 3 Wertgutachten  und die Hausarbeit (vgl. § 2); 

4. Lebenslauf mit aktuellem Lichtbild; 

5. Vertrag mit der Sprengnetter Akademie, der das Prü-
fungsverfahren sowie die während der Zulassung als 
„geprüfter Sachverständige/r für die Markt- und Be-
leihungswertermittlung von Standardimmobilien, GIS 
Sprengnetter Akademie“ bestehenden Bedingungen 
zwischen den Vertragsparteien vertraglich regelt (Zu-
lassungsvertrag). 

§ 4  Prüfungsumfang 

(1) Die Prüfung zum/zur „geprüften Sachverständigen 
für die Markt- und Beleihungswertermittlung von Stan-
dardimmobilien, GIS Sprengnetter Akademie“ besteht 
aus einer schriftlichen und mündlichen Prüfung; sie um-
fasst die Prüfungsgebiete entsprechend dem Prüfstoff-
verzeichnis gemäß der Anlage zu dieser Prüfungsord-
nung. Die schriftliche Prüfung wird als Aufsichtsarbeit 
durchgeführt. In ihr werden Kenntnisse und Fertigkeiten 
überprüft. 

Beim allgemeinen Fragenteil der schriftlichen Prüfung 
sind keine Hilfsmittel, beim Aufgabenteil (Berechnungs-
teil) sind Literatur, Bewertungsformulare, (wissenschaft-
licher) Taschenrechner und Pocket-PC zugelassen. 

(2) Die Bearbeitungszeit der schriftlichen Prüfungsteile 
ist auf insgesamt vier Zeitstunden zu begrenzen. 

(3) Die mündliche Prüfung wird als Einzel- oder Grup-
penprüfung in Form eines freien Prüfungsgesprächs 
durchgeführt. Sie soll in der Regel je Prüfungsteilneh-
mer/in nicht länger als dreißig Minuten dauern. In Grup-
penprüfungen dürfen maximal drei Teilnehmer/innen 
gleichzeitig geprüft werden. 

Bei der mündlichen Prüfung sind i.d.R. keine Hilfsmittel 
zugelassen. 

§ 5  Anrechnung anderer Prüfungsleistungen 

Von der Ablegung der Prüfung in einem oder mehreren 
Prüfungsfächern kann der/die Prüfungsteilnehmer/in auf 
Antrag freigestellt werden, wenn er/sie von einer zu-
ständigen Stelle, einer öffentlichen oder staatlich aner-
kannten Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen 
Prüfungsausschuss eine Prüfung bestanden hat, deren 
Inhalt den Anforderungen des jeweiligen Prüfungsgebie-
tes entspricht. Eine vollständige Freistellung von der 
Prüfung ist nicht zulässig. 

§ 6  Zertifikat/Bezeichnung 

(1) Die erfolgreiche Teilnahme an der Prüfung wird 
durch ein Sprengnetter Akademie-Zertifikat bestätigt, 

das den/die Prüfungsteilnehmer/in als „geprüfte/r Sach-
verständiger für die Markt- und Beleihungswertermittlung 
von Standardimmobilien, GIS Sprengnetter Akademie“ 
ausweist. 

(2) Das Zertifikat berechtigt den/die Teilnehmer/in fünf 
Jahre, gerechnet vom Tag der bestandenen Prüfung, 
sich „geprüfte/r Sachverständige/r für die Markt- 

und Beleihungswertermittlung von Standardimmo-

bilien, GIS Sprengnetter Akademie“ zu nennen. 
Daneben kann die Abkürzung „GIS Sprengnetter Aka-

demie“ auch alleine geführt werden. 

Spätestens alle fünf Jahre, gerechnet vom Tag der be-
standenen Prüfung, ist ein erneutes Prüfungsgespräch 
mit mindestens ausreichendem Ergebnis vor dem Prü-
fungsausschuss der Sprengnetter Akademie abzulegen. 

Zur Sicherstellung der fachlichen Qualifikation des Zerti-
fikatsinhabers hat dieser eine jährliche Weiterbildung 
von mindestens 2 Tagen im Sachgebiet der Immobi-
lienbewertung sowie der Miet- und Pachtwertermittlung 
nachzuweisen. 

Diesbezügliche Nachweise, z.B. Teilnahmebestätigun-
gen, müssen der Sprengnetter Akademie unaufgefor-
dert bis spätestens zum 31. Januar des auf das Nach-
weisjahr folgenden Kalenderjahres vorgelegt werden. 

Die Vorlage der Nachweise hat erstmals für das auf das 
Prüfungsjahr folgende Kalenderjahr zu erfolgen. 

§ 7  Pflichten eine/s/r geprüften Sachverständigen 

für die Markt- und Beleihungswertermittlung 

von Standardimmobilien, GIS Sprengnetter 

Akademie  

Der/Die geprüfte Sachverständige für die Markt- und Be-
leihungswertermittlung von Standardimmobilien, GIS 
Sprengnetter Akademie hat der Sprengnetter Akademie 
unverzüglich anzuzeigen: 
1. die Änderung seiner/ihrer Büroanschrift; 
2. die Änderung seines/ihres Wohnsitzes; 
3. den Verlust des Zertifikats und des die Qualifikation 

ausweisenden Stempels; 
4. die Abgabe der Eidesstattlichen Versicherung (EV) 

gem. § 807 ZPO und den Erlass eines Haftbefehls 
zur Erzwingung der EV gem. § 901 ZPO; 

5. die Stellung des Antrags auf Eröffnung eines Ver-
gleichs- oder Konkursverfahrens über sein/ihr Ver-
mögen oder das einer Handelsgesellschaft, deren 
Geschäftsführer oder Gesellschafter er/sie ist, die 
Eröffnung eines solchen Verfahrens und die Abwei-
sung der Eröffnung des Konkursverfahrens mangels 
Masse; 
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6. die Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfah-
rens sowie die rechtskräftige Verurteilung wegen ei-
nes Verbrechens oder eines Vergehens. 

§ 8  Erlöschen oder Widerruf der  

Bezeichnungsberechtigung 

(1) Die Berechtigung zur Führung der Bezeichnung „ge-
prüfte/r Sachverständige/r für die Markt- und Beleihungs-
wertermittlung von Standardimmobilien, GIS Sprengnet-
ter Akademie“ erlischt, wenn 
1. der/die Sachverständige durch Kündigung des Zulas-

sungsvertrags gegenüber der Sprengnetter Akademie 
erklärt, dass er/sie seine/ihre Tätigkeit als „geprüfter 
Sachverständige/r für die Markt- und Beleihungswert-
ermittlung von Standardimmobilien, GIS Sprengnetter 
Akademie“ einstellt, 

2. die Gültigkeit des Zertifikats abgelaufen ist (vgl. § 6 
Abs. 2). 

(2) Die Sprengnetter Akademie kann die Bezeich-
nungsberechtigung widerrufen, wenn 
1. der Wegfall der persönlichen Eignung festgestellt wird, 
2. wiederholt berechtigte Beanstandungen der Spreng-

netter Akademie vorliegen oder 
3. schwerwiegende oder wiederholte Verstöße gegen 

die Pflichten eine/s/r Sachverständigen vorliegen. 

(3) Die Sprengnetter Akademie ist berechtigt, das Erlö-
schen oder den Widerruf der Bezeichnungsberechti-
gung öffentlich bekannt zu geben. 

§ 9  Allgemeine Regelungen 

Diese besonderen Regelungen für die Prüfung „geprüf-
te/r Sachverständige/r die Markt- und Beleihungswerter-
mittlung von Standardimmobilien, GIS Sprengnetter Aka-
demie“ gelten in Verbindung mit den „Allgemeinen Re-
gelungen für Prüfungen der Sprengnetter Akademie“. 

§ 10  Inkrafttreten 

Diese besonderen Regelungen treten mit Veröffentli-
chung in der Internetpräsenz der Sprengnetter Immobi-
lienbewertung (www.sprengnetter.de) in Kraft. 
 

Anlage zu den besonderen Regelungen für die Prü-

fung „geprüfte/r Sachverständige/r für die Markt- 

und Beleihungswertermittlung von Standardimmo-

bilien, GIS Sprengnetter Akademie“, Stand 

11/02/2009 

 
Prüfstoffverzeichnis 

 
Der Sachverständige muss über Kenntnisse mit ver-
schiedenen Vertiefungsgraden verfügen. Die Numme-
rierung verschlüsselt den Vertiefungsgrad wie folgt: 
 
1 = Grundkenntnisse (Grundlagen, Basiswissen),  
2 = vertiefte Kenntnisse (Anwendung beherrschen),  
3 = Detailkenntnisse (zusätzlich ableiten, beweisen 

können) 
 
Hinweis: Die Angaben zum Vertiefungsgrad betreffen 
Differenzierungen hinsichtlich des Umfangs und der 
Tiefe der Kenntnisse. Bei der Beurteilung ist immer 

auf die Bedeutung für die Handlungskompetenz des 

Sachverständigen in der Immobilienbewertung ab-

zustellen. 
 

 Themenbereich 

Vertie
fungs-
grad 

1 Wirtschaftliche Kenntnisse  
1.1 Volkswirtschaftliche Kenntnisse (Struk-

tur und Funktionsweise des Grund-
stücks-, Miet- und Pachtmarktes) 

 

1.1 / 1 Räumliche und objektspezifische Teil-
märkte 

1 

1.1 / 2 Wirtschaftliche Einflussfaktoren und ihre 
Wirkungsweise 
• auf Angebot und Nachfrage am Immobi-

lienmarkt 
• auf die Bodenpolitik 
• auf das Preisniveau von Immobilien 

(Preismechanismus und Komponenten 
der Preisbildung) 

• Definitionen der vorgenannten Begriffe 

1 

1.1 / 3 Aussagekraft und Anwendung von Index-
reihen 

2 

1.2 Entwicklung und aktueller Stand des 
Grundstücks-, Miet-, Bau- und Kapital-
marktes 

 

1.2 / 1 Werte, Kosten und Preise, Mieten und 
Pachten nach Art und Höhe (Mietspiegel, 
Mietdatenbank, Miet- und Kaufpreissamm-
lung, Bodenrichtwerte, Auswertung sonsti-
ger ortspezifischer Quellen, Marktanpas-
sungsfaktoren und deren Begründung) 

1 
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1.2 / 2 Marktvolumina und Teilnehmergruppen 
am Immobilienmarkt 
• Struktur des Immobilienmarktes nach 

Bestand 
• Segmentierung des Wohn- und Gewer-

beimmobilienmarktes 
• Wichtige Marktteilnehmer 
• Verfügbare Datenquellen und ihre Ver-

wendungsfähigkeit 
• Entscheidungskriterien nach Objektty-

pen und Standorten 

1 

1.2 / 3 Marktbeobachtung und Marktanalysetech-
nik 
• Gutachterausschüsse, deren Funktion 

und Aufgaben (Grundstücksmarktbe-
richte) 

• Wichtige amtliche Statistiken bei Bund, 
Ländern und Kommunen 

• Datenverfügbarkeit und Einschätzung 
veröffentlichter Daten (Immobilienmak-
lerunternehmen sowie sonstiger Ver-
bände und Organisationen) 

• Qualitative Erhebungsinstrumentarien 
bezüglich Angebot, Nachfrage, Mieten/ 
Pachten und Renditen von Immobilien 

• Auswertung von Miet- und Pachtverträ-
gen (Träger der Bewirtschaftungskos-
ten, Indexierung, Vertragslaufzeiten und 
Bonitätsbeurteilung des Mieters insbe-
sondere bei Mehrmieten etc.) 

1 

1.2 / 4 Faktoren der Miet- und Preisentwicklung 
• Miet- und Preisbildung sowie deren Ent-

wicklung, differenziert nach räumlichen 
und artenspezifischen Teilmärkten 

• Preisbildende Faktoren 
• Preisbildung am Baumarkt und Baukos-

tenentwicklung 
• Kriterien zur Werthaltigkeit von Bauwei-

sen/Ausstattungsmerkmalen 
• Datenbereitstellung durch die amtliche 

Statistik 

1 

1.3 Rechte und Lasten an Grundstücken 
und deren wirtschaftliche Einflüsse/ 
bewertungstheoretische Behandlung  

 

1.3 / 1 öffentlich-rechtlicher Art z.B. Denkmal-
schutz, Baulasten, Landschaftsschutz, 
Wasserschutz, Naturschutz, öffentlich ge-
förderter Wohnungsbau 

1 

1.3 / 2 privat-rechtlicher Art, z.B. Dienstbarkeiten, 
Mietverträge, grundstücksgleiche Rechte 
(insbesondere Erbbaurecht) und obligato-
rische Rechte 

1 

1.4 Mathematische Kenntnisse   

1.4 / 1 
 

Einschlägige finanzmathematische Re-
chenverfahren insbesondere für die Be-
wertung von rechtsbehafteten Grundstü-
cken und Rechten an Grundstücken 
• Zins- und Zinseszinsrechnung 
• Rentenbarwertberechnung und Verren-

tung (Zeit-, Leib- und ewige Renten un-
ter Berücksichtigung der Zahlungsweise 
und der Dynamik) 

• Analyse, Beurteilung und Berücksichti-
gung des Einflusses von Wertsiche-
rungsklauseln 

2 

1.4 / 2 Statistische Kenntnisse  

• Grundbegriffe der Statistik (Grundge-
samtheit, Stichprobe, Zufallsvariable, 
Fehlermaße) 

• Häufigkeitsverteilung, Mittelwerte, 
Streuungsmaße 

• Genauigkeitsanalysen (Sensitivitäts- 
und Risikoanalyse) 

• Regressionsanalysen 
• Korrelationsrechnung 

1 

2. Technische Kenntnisse  

2.1 Baugrundverhältnisse  

2.1 / 1 Interpretation von Baugrunduntersuchun-
gen; DIN 1054, 4020 und 4022; Folgen bei 
Vorliegen von Fließsand, Grundwasser, 
brüchigem Fels, Kavernen usw. 
• Gründungsarten 
• Wasserhaltung, Abdichtung (Notwen-

digkeit und Kosten) 

1 

2.2 Altlasten, Kontaminationen, ökologi-
sche Belastungen 

 

2.2 / 1 • Vermuten und Erkennen von Altlasten 
und Kontaminationen, Informationsbe-
schaffung (Quellen) 

• Bewertungsrelevanz von Sanierungs-
konzepten 

• rechtliche Konstellationen (Sanierungs-
pflicht und -pflichtiger) 

• Berücksichtigung vorhandener, besei-
tigter oder vermuteter Altlasten im 
Rahmen der Wertermittlung 

1 

2.3 Baukonstruktion und Baustatik  

2.3 / 1 Nutzungsspezifische Unterschiede einzel-
ner Bauweisen (Mauerwerks-, Stahlbeton- 
Stahl-, Holz- oder Mischbauweisen) und 
jeweilige Nutzbarkeitsgrenzen 

1 

2.3 / 2 Möglichkeiten der Veränderung, Erweite-
rung oder Aufstockung von Bauwerkskon-
struktionen 

1 

2.4 Bauweisen und Bauverfahren  

2.4 / 1 Historische Baukonstruktionen und Bau-
weisen zur Beurteilung der vorhandenen 
Bausubstanz hinsichtlich Nut-
zung(spotenzial) und Lebensdauer sowie 
Möglichkeiten denkmalpflegerischer Maß-
nahmen (z.B. Scheinmauerwerk, Sicht- 
oder Verblendmauerwerk, Holzbalken-, 
Träger- oder Massivplattenkonstruktion) 

1 
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2.5 Baustoffe, Eigenschaften und Anwen-
dung 

 

2.5 / 1 Bauphysikalische, akustische, thermische, 
feuchte- oder brandtechnische Eigen-
schaften von Baustoffen, Baustoff-
Technologie 

1 

2.6 Normen und technische Vorschriften  

2.6 / 1 • DIN 276, 277 
• Zweite Berechnungsverordnung (II. BV) 
• Wohnflächenverordnung (WoFlV)  
• sonstige Empfehlungen für Flächenbe-

rechnungen 
• Betriebskostenverordnung (BetrKV)  
• WMR 

1 

2.6 / 2 • Brandschutz, Schallschutz, Wärme-
schutz 

• Einhaltung/ technischer Vorschriften 
und der allg. anerkannten Regeln der 
Bautechnik 

• Arbeitsstättenrichtlinien etc.  

1 

2.7 Verfahren und Kriterien zur Erkennung 
und Beseitigung von Bauschäden und 
Baumängeln 

 

2.7 / 1 Unterscheidung zwischen Eigenschaft, 
Mangel und Schaden sowie jeweiliger 
Wertrelevanz 

1 

3 Rechtliche Kenntnisse  

3.1 Kenntnisse des öffentlichen Planungs-, 
Bau- und Bodenrechts 

 

3.1.1 Baugesetzbuch (BauGB)  

3.1.1/1 Ziele und Zweck 1 
3.1.1/2 Bauleitpläne und deren Aufstellungsver-

fahren (Abwägungsgebot, Rechtswirkung 
etc.) 

1 

3.1.1/3 Sicherungsinstrumente der Bauleitplanung 1 
3.1.1/4 Zulässigkeit von Vorhaben im „beplanten“ 

bzw. „unbeplanten“ Innenbereich sowie im 
Außenbereich 

2 

3.1.1/5 Planungsschadensrecht 1 
3.1.1/6 Erschließungsrecht (gesicherte Erschlie-

ßung, Erschließungslast, Beiträge und 
Abgaben für Erschließungsanlagen, Fol-
gerungen für den Entwicklungszustand 
sowie die Wertermittlung) 

2 

3.1.1/7 Vorschriften zur Wertermittlung (Verkehrs-/ 
Marktwertbegriff, Kaufpreissammlung, Bo-
denrichtwerte, sonstige erforderliche Da-
ten, Gutachterausschüsse) 

2 

3.1.1.1 Baunutzungsverordnung (BauNVO)  

3.1.1.1/1 Art der baulichen Nutzung (WR, WA, WS, 
WB, MI etc.) 

1 

3.1.1.1/2 Maß der baulichen Nutzung (GFZ, GRZ, 
BMZ etc.) 

1 

3.1.1.1/3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflä-
che 

1 

3.1.2 Landesbauordnung (LBO)  

3.1.2/1 Begriffe wie Vollgeschoss, Aufenthalts-
räume, Wohnung, Baulast, Abstandsflä-
che, Stellplatz 

1 

3.1.3 Kommunalabgabengesetz (KAG)  

3.1.3/1 Bedeutung in Bezug auf die gesicherte 
Erschließung/Abgabensituation 

1 

3.2 Kenntnisse bewertungsrechtlicher Ge-
setze, Verordnungen und Richtlinien 

 

3.2 / 1 Wertermittlungsverordnung (WertV), An-
wendungsbereich, Begriffe, erforderliche 
Daten, marktkonforme Anwendung der 
Wertermittlungsverfahren (Vergleichs-, Er-
trags- und Sachwertverfahren) 

2 

3.2 / 2 Kreditwesengesetz (KWG), Pfandbriefge-
setz (PfandBG), Beleihungswertermitt-
lungsverordnung (BelWertV), Beleihungs-
vorschriften der Kreditinstitute 

1 

3.3  Kenntnisse des Privatrechts  

3.3.1 BGB  

3.3.1/1 Personen (natürliche, juristische) 1 
3.3.1/2 Eigentumsformen (gemeinschaftliches 

Eigentum, Alleineigentum) 
1 

3.3.1/3 Miete, Pacht, Dienstvertrag, Werkvertrag 1 
3.3.1/4 Sachenrecht (wesentliche Bestandteile 

§§ 93 und 94, Erwerb und Verlust des Ei-
gentums an Grundstücken, Auflassung, 
Dienstbarkeiten, Überbau, Notweg, Vor-
kaufsrecht,  Reallasten, Hypothek, Grund-
schuld, Rentenschuld) 

1 

3.3.1/5 • Mietrecht (Wohnraummietrecht und ge-
werbliches Miet- bzw. Pachtrecht) 

• Mietbegriffe (ortsübliche Vergleichsmie-
te, Marktmiete, Abschlussmiete etc., 
Mieterhöhungsverfahren, Umlegung von 
Modernisierungskosten auf die Miete, 
Umlegung von Betriebskostenerhöhun-
gen, Umlegung von Kapitalkostenerhö-
hungen, Kündigungsrecht etc.) 

1 

3.3.2 Wohnungseigentumsgesetz (WEG)  

3.3.2/1 Wohnungs- und Teileigentum, sonstige 
WEG-spezifische Begriffe 

2 

3.4 Grundkenntnisse des Steuerrechts  

3.4 / 1 Steuerliche Wertbegriffe (Grundbesitzwert, 
gemeiner Wert, Einheitswert, Teilwert etc.) 

1 

3.5 Kenntnisse des formellen und materiel-
len Liegenschaftsrechts, Grundbuch 
und Grundbuchordnung, Liegen-
schaftskataster 

 

3.5.1 Grundbuch  

3.5.1/1 Grundbuchordnung und Grundbuchverfü-
gung, Grundbuchführung 

1 

3.5.1/2 Aufbau des Grundbuchs bzw. Grundbuch-
auszugs 

2 

3.5.1/3 Bedeutung und Funktion des Grundbuchs 
• Bestandsverzeichnis 
• Aufgaben und Funktion der Abt. I, II und 

III 

2 

3.5.1/4 Rangstellenproblematik 2 
3.5.1/5 Öffentlicher Glaube 1 
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3.5.1 6 Eintragungen in Abt. II und deren Bedeu-
tung für die Wertermittlung 
• Grunddienstbarkeit 
• Beschränkt persönliche Dienstbarkeit 
• Vermerke 
• Vormerkungen 
• Erbbaurecht und andere grundstücks-

gleiche Rechte 

2 

3.5.1/7 sonstiges 
• Zuständigkeit 
• Grundstücksbegriff 
• Teilung/Abschreibung 
• Sicherung des Anspruchs auf Übertra-

gung eines Grundstücks 
• Einsicht in das Grundbuch 

2 

3.5.2 Liegenschaftskataster  

3.5.2/  Bestandteile des Liegenschaftskatasters 
(Zahlenwerk, Kartenwerk etc.) 

1 

3.5.2/2 Begriffe (Gemarkung, Flur, Flurstück) 2 
3.5.2/3 Öffentlicher Glaube 1 
3.6 Sonstige Rechtsgrundlagen für die 

Sachverständigentätigkeit insb. 
 

3.6 / 1 Rechtsstellung des Sachverständigen bei 
privater Tätigkeit 

1 

3.6 / 2 Rechtsgrundlage: Vertrag, Definition, Zu-
standekommen 

1 

3.6 / 3 Werkvertragsrecht und sonstige Vertrags-
typen des BGB, die in Betracht kommen 

1 

3.6 / 4 Vergütung des Sachverständigen 
• BGB 
• Justizvergütungs- und -

entschädigungsgesetz (JVEG) 
• Honorarordnung für Architekten und In-

genieure (HOAI) 

2 

3.6 / 5 Haftung des Sachverständigen 
• bei privater Tätigkeit aus Vertrag / Ge-

setz 
• bei gerichtlicher Tätigkeit 
• Möglichkeiten des Haftungsausschlus-

ses und der Haftungsbegrenzung 

2 

3.6 / 6 Rechte und Pflichten des Sachverständi-
gen 

1 

4 Beherrschung der Wertermittlungsver-
fahren in ihrer Anwendung 

 

4.1 Verkehrswert  

4.1.1 Bezugszeitpunkte der Wertermittlung 
insb. 

 

4.1.1/1 • Stichtag auf den sich die Wertermittlung 
bezieht (Wertermittlungsstichtag) 

• Abweichender (Stichtag für den) Zu-
stand des Grundstücks 

3 

4.1.2 Grundsätze der Auswahl der Werter-
mittlungsverfahren und deren Begrün-
dung 

 

4.1.2/1 • für Objektarten wie z.B. unbebaute 
Grundstücke, bebaute Wohngrundstü-
cke (Ein- und Zweifamilienhaus, Mehr-
familienhaus), gemischt genutzte 
Grund-stücke, Wohnungs-/Teileigentum 

2 

4.1.2/2 • für Objekte mit gewerblicher Nutzung 
(z.B. Gewerbegrundstücke (Groß-/ Ein-
zelhandel, Industrie, Hotel/ Gastronomie 
inkl. Ferienwohnanlagen, Spezialnut-
zungen, Industriebrachen), Erbbaurech-
te, mit Erbbaurechten belastete 
Grundstücke, Wohnungs- und Teilerb-
baurechte 

1 

4.1.3 Vergleichswertverfahren insb.  

4.1.3/1 • erforderliche Anzahl und Eignung von 
Vergleichskaufpreisen / Richtwerten 

• Vergleichbarmachen von Kaufprei-
sen/Richtwerten hinsichtlich Zustands-
unterschieden und Unterschieden in 
den allgemeinen Wertverhältnissen 
(z.B. Umrechungskoeffizienten und In-
dexreihe) 

• Ermittlung des Bodenwertes: Boden-
richtwert, zulässige Nutzung, tatsächli-
che Nutzung, Erschließungszustand, 
Erschließungsbeiträge und andere öf-
fentliche Beiträge und Abgaben 

• spezielle Anwendung der mathemati-
schen/statistischen Kenntnisse 

3 

4.1.4 Ertragswertverfahren insb.  

4.1.4/1 • nachhaltig erzielbarer Rohertrag 
• wirtschaftliche Gesamt- und Restnut-

zungsdauer  
• Verkürzung/Verlängerung der wirt-

schaftlichen Restnutzungsdauer (Be-
gründung) 

• Bewirtschaftungskosten: Betriebskos-
ten, Verwaltungskosten, Instandhal-
tungskosten, Mietausfallwagnis, Ab-
schreibung, (Modernisierungsrisiko) 

• Liegenschaftszinssatz 
• Vervielfältiger 
• sonstige wertbeeinflussende Umstände 

(z.B. Abweichungen vom nachhaltig er-
zielbaren Ertrag und vom normalen 
baulichen Zustand, noch zu zahlende 
Erschließungsbeiträge und andere öf-
fentliche Beiträge und Abgaben, Rechte 
am Grundstück (Wohnungsrecht, Geh-, 
Fahr- und Leitungsrecht etc.), Leer-
standskosten) 

• Ertragswertverfahren nach § 20 WertV 
(Liquidation) 

3 

4.1.5 Sachwertverfahren insb.  

4.1.5/1 • Ermittlung des Herstellungswertes: An-
wendung der Normalherstellungskos-
ten, besondere Bauteile, besondere 
(Betriebs)Einrichtungen, Anwendung 
von Indexreihen, Baunebenkosten, Au-
ßenanlagen, wirtschaftliche Gesamt- 
und Restnutzungsdauer, Wertminde-
rung wegen Alters, Abschätzung des 
Gebäudealters (Stilepochen, Baustoffe) 

• Berücksichtigung der Lage auf dem 
Grundstücksmarkt (Sachwertfaktor) 

• Sonstige wertbeeinflussende Umstände 
(siehe Abschnitt 4.1.4) 

3 
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4.1.6/1 Beurteilung der Aussagefähigkeit der 
Wertermittlungsansätze und des Wert-
ermittlungsverfahrens hinsichtlich 
marktkonformer Ergebnisse, Plausibili-
tätsprüfungen (auch Grundsätze markt-
konformer Wertermittlungen) 

2 

4.1.7 Kenntnisse sonstiger Bewertungsver-
fahren und -methoden (normierte und 
nicht normierte) sowie methodische 
Besonderheiten bei besonderen Bewer-
tungsfällen 

 

4.1.7/1 • Besondere Verfahren zur Bodenwert-
ermittlung (z.B. Mietlageverfahren, Bo-
denertragsverfahren, Grundstücksflä-
chenertragsverfahren, Residualverfah-
ren, deduktive Bodenwertermittlung 
(z.B. werdendes Bauland)) 

1 

4.1.7/2 • Ertragsvervielfachermethode für Wert-
ermittlungszwecke 

1 

4.1.7/3 • Methodische Besonderheiten bei der 
Bewertung von Wohnungs- und Teilei-
gentum, Erbbaurechten und mit Erbbau-
rechten belasteter Grundstücke 

1 

4.1.7/4 • Beurteilung und Bewertung von Rech-
ten an Grundstücken (z.B. Wohnungs-
recht, Dauerwohnrecht, Nießbrauch, 
Grunddienstbarkeit, Baulast) sowie Er-
mittlung der Wertminderung eines 
Grundstücks durch bestehende Rechte 

1 

4.1.7/5 • Methoden der Rentenberechnung und 
Verrentung in Bezug auf Zeit-, Leib- und 
ewige Renten 

2 

4.1.7/6 • Bewertung größerer Immobilienportfoli-
os (Immobilienfonds, Immobilien AG’s) 

1 

4.1.7/7 • Rendite- und Rentierlichkeitsanalysen 1 
4.1.7/8 • Internationale Wertbegriffe (z.B. Mar-

ketValue) und Bewertungsmethoden 
(z.B. Discounted Cashflow-Methode 
(DCF), Gewinnmethode (Profits Me-
thod)) 

1 

4.1.8 Erforderliche Daten für die Wertermitt-
lung 

 

4.1.8/1 • Anwendung der erforderlichen Daten 
(Indexreihen, Umrechnungskoeffizien-
ten, Liegenschaftszinssätze, Sachwert-
anpassungsfaktoren, Vergleichsfakto-
ren etc.) 

2 

4.1.8/2 • Ableitung aus der Kaufpreissammlung 1 
4.2 Beleihungswert  

4.2.1 
 
 
 
4.2.1/1 

Absicherung von Darlehen durch 
Grundpfandrechte 

• Begriff des Darlehens, Inhalt und Be-
deutung des Darlehensvertrages 

• Grundpfandrechte und Grundpfand-
rechtsarten (Hypothek, Grundschuld, 
Rentenschuld) 

• Arten der Grundschuld (Brief-, Buch-, 
Einzel-, Gesamt-, Eigentümergrund-
schuld) 

• Grundstücksgleiche Rechte als Belas-
tungsgegenstände 

• Verwertung der Grundschuld durch 
Zwangsvoll-streckung 

 
 
 
 

1 
 

4.2.2 Realkredit und Pfandbriefsicherheit  

4.2.3 Methodische Unterschiede bei der Be-
leihungswertermittlung gegenüber der 
Verkehrswertermittlung / Marktwerter-
mittlung 

 

4.2.3/1 • Sicherheitsabschläge (Abschlags-, In-
dexverfahren, Gewerbeabschlag) im 
Sachwertverfahren 

• Mietausgangsgrößen und Nachhaltig-
keit der Mieten (Risikoabschlag) 

• Bewirtschaftungskosten (Mindestab-
schlag, Instandhaltung und Modernisie-
rungsrisiko) 

• Kapitalisierungszinssätze 
• Behandlung vorrangiger und nachrangi-

ger Rechte in Abt. II des Grundbuchs 
• Behandlung von Mehr-/Mindermieten 

und sonstiger geldwerter Vor- oder 
Nachteile 

1 

4.2.4 Besonderheiten bei der Bewertung und 
Beleihung unterschiedlicher Immobi-
lienarten 

 

4.2.4/1 Beurteilung der Drittverwendungsmöglich-
keiten 

1 

4.3 Gebäudeversicherungswert (Gebäude-
brandversicherung) 

 

4.3/1 Begriff des Gebäudeversicherungswerts, 
Versicherungsformen (gleitender Neuwert, 
Zeitwert, feste Summe) 

1 

4.4 Miet- und Pachtwert, Nutzungsentgelt  

4.4.1 Mietwertgutachten für freifinanzierten 
Wohnraum 

 

4.4.1/1 • Begriffe (BGB, ortsübliche Vergleichs-
miete, Kappungsgrenze, Wesentlich-
keitsgrenze, Wuchergrenze) 

• Mieterhöhungsverfahren bei Wohn-
raummietverträgen (rechtliche Grundla-
gen, Ablauf) 

1 

5 Besondere Kenntnisse über Inhalt, Auf-
bau und Abfassung von Gutachten 
entsprechend gesetzlicher Regelungen 
und Richtlinien 

2 

6 Kenntnisse über das Sachverständi-
genwesen 

 

6.1 Rechtsformen der Berufsausübung 1 

6.2 Bewertungsorganisationen, Sachver-
ständigenverbände 

1 
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6.3 Gutachterausschüsse zur Ermittlung 
von Grundstückswerten und sonstigen 
Wertermittlungen und ihre Aufgaben 

2 

6.4 
 
6.4 / 1 

Grundsätze für die Berufsausübung 

• Verhalten des Sachverständigen ge-
genüber privaten Auftraggebern (Infor-
mationspflicht etc.) 

• Verhalten des Sachverständigen vor 
Gericht (Sachverständiger, sachver-
ständiger Zeuge etc.) 

1 

6.4 / 2 • Werbung (Rechtsgrundlagen) und Ak-
quise (Praxis) 

1 

6.5 Vertragsrecht für Bewertungstätigkeit 

• Sachverständigenvertrag 
• Haftungsvereinbarung 

2 

6.6 Datenschutz 

• rechtliche Grundlagen 
• praktische Umsetzung im Sachverstän-

digenbüro 

1 
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Besondere Regelungen für die Zusatzqualifikations-Prüfung „EnEV_ _plus 
Sprengnetter Akademie“ 
vom 16. Oktober 2006,1) zuletzt geändert durch Beschluss der Geschäftsleitung der Sprengnetter Akademie vom 
10. Februar 2009 (veröffentlicht am 18.02.2009) 
 
 

                                                      
1) Die Sprengnetter Akademie (ehemals WF-Akademie) hat am 16. Oktober 2006 ergänzend zu den „Allgemeinen Regelungen für Prüfungen der 

Sprengnetter Akademie“ die nachfolgenden „Besonderen Regelungen für die Zusatzqualifikations-Prüfung „EnEV_ _plus Sprengnetter Akade-
mie“ erlassen. Diese sind mit Veröffentlichung in der Internetpräsenz der Sprengnetter Immobilienbewertung (www.sprengnetter.de) am 
27. Oktober 2006 in Kraft getreten. 

§ 1  Ziel der Prüfung 

Durch die Prüfung ist festzustellen, ob der/die Prüfungs-
teilnehmer/in die notwendigen fachspezifischen Kennt-
nisse besitzt, die jeweils aktuell gültige Fassung der  
Energieeinsparverordnung (EnEV) in der Verkehrswert-
ermittlung anzuwenden und über Fragen zum Energie-
ausweis und dessen Auswirkung auf den Wert einer 
Immobilie fachgerecht informieren zu können. 

§ 2  Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Zur Prüfung ist zugelassen wer, 
a) an der 2-tägigen Weiterbildung „EnEV und Energie-

ausweis, energieeffiziente Anlagentechnik (Solaran-
lagen etc.) und Gebäude (Passivhäuser)“ der 
Sprengnetter Akademie teilgenommen hat und 

b) den Abschluss als „geprüfter Immobilienbewerter, 
GIB Sprengnetter Akademie“ bzw. „geprüfter Sach-
verständiger für die Markt- und Beleihungswerter-
mittlung von Standardimmobilien, GIS Sprengnetter 
Akademie“ oder 

c) einen vergleichbaren Prüfungsabschluss nachwei-
sen kann. Die Anerkennung vergleichbarer Prü-
fungsabschlüsse ist in § 3 geregelt. 

(2) Sind die unter Absatz 1 genannten Voraussetzungen 
erfüllt, ist der/die Kandidat/in zur Prüfung zuzulassen. 

(3) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet der Prü-
fer (vgl. § 7). 

§ 3  Anerkennung anderer Prüfungsabschlüsse 

Die Teilnahme an der Prüfung kann zugelassen wer-
den, wenn der/die Teilnehmer/in vor einer zuständigen 
Stelle, einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Bil-
dungseinrichtung oder vor einem staatlichen Prüfungs-
ausschuss eine Prüfung bestanden hat, deren Inhalt 
den Anforderungen der Ausbildung zum „geprüften Im-
mobilienbewerter, GIB Sprengnetter Akademie“ bzw. 
„geprüfter Sachverständiger für die Markt- und Belei-
hungswertermittlung von Standardimmobilien, GIS 
Sprengnetter Akademie“ entspricht und § 2 Abs. 1 a) er-

füllt wird. Eine Freistellung von der Prüfung ist nicht zu-
lässig. 

§ 4  Anmeldung zur Prüfung 

Die Anmeldung zur Prüfung ist in den allgemeinen Re-
gelungen für Prüfungen der Sprengnetter Akademie 
festgelegt. 

Der Anmeldung ist beizufügen: 
1. Nachweis über die bestandene Prüfung zum „geprüf-

ten Immobilienbewerter, GIB Sprengnetter Akade-
mie“ bzw. „geprüfter Sachverständiger für die Markt- 
und Beleihungswertermittlung von Standardimmobi-
lien, GIS Sprengnetter Akademie“oder 

2. der Nachweis eines vergleichbaren Abschlusses so-
wie ein Lebenslauf mit aktuellem Lichtbild; 

3. Vertrag mit der Sprengnetter Akademie, der das Prü-
fungsverfahren regelt. 

§ 5  Prüfungsumfang und Hilfsmittel 

(1) Die Prüfung wird in schriftlicher Form durchgeführt. 
Die Bearbeitungszeit der schriftlichen Prüfung ist auf 
maximal eine Zeitstunde zu begrenzen. 

(2) Bei der schriftlichen Prüfung sind keine Hilfsmittel 
zugelassen. 

(3) Weiterhin ist für den erfolgreichen Abschluss der 
Prüfung ein Prüfungsgutachten (dies kann ein fiktives 
Gutachten sein) vorzulegen. Das Prüfungsgutachten ist 
innerhalb von 3 Monaten nach der bestandenen schrift-
lichen Prüfung bei der Sprengnetter Akademie einzurei-
chen. Der Prüfungsteilnehmer muss in dem Prüfungs-
gutachten die Inhalte des Seminars anwenden. Erst mit 
Anerkennung des Prüfungsgutachtens durch die 
Sprengnetter Akademie, erhält der/die Prüfungsteil-
nehmer/in das in § 8 beschriebene Zertifikat. 
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§ 6  Prüfungsgebiete 

Die Prüfung wird auf der jeweils aktuell gültigen Ener-
gieeinsparverordnung aufgebaut und umfasst im Ein-
zelnen: 

1. rechtliche Grundlagen; 

2. Auswirkungen auf die Immobilienbewertung; 

3. praxisgerechte Anwendung der EnEV. 

§ 7  Durchführung der Prüfung 

Die Prüfung wird von einem Mitglied des Prüferpools 
der Sprengnetter Akademie durchgeführt. 

§ 8  Zertifikat / Abschluss 

Nach Erfüllen aller Zulassungsvoraussetzungen (vgl. 
§ 2) und erfolgreich bestandener Prüfung darf folgende 
(Zusatz)Bezeichnung (z.B. im Briefkopf, auf der Visiten-
karte) ergänzt durch die Jahreszahl (Jahr des Inkrafttre-
tens der jeweils aktuell gültigen EnEV) unbegrenzt ge-
führt werden: 
„EnEV _ _plus Sprengnetter Akademie“ 
 (z.B. „EnEV 07plus Sprengnetter Akademie“ für die 
EnEV 2007). 

Die Führung dieses Abschlusses wird dem/der Prüf-
steilnehmer/in in einem Zertifikat der Sprengnetter Aka-
demie bestätigt. 

§ 9  Pflichten von Personen mit der Zusatzqualifika-

tion „EnEV_ _plus Sprengnetter Akademie“ 

Personen, die die Prüfung zur Anwendung der Bezeich-
nung „EnEV_ _plus Sprengnetter Akademie“ erfolgreich 
abgeschlossen haben, sind verpflichtet im Rahmen ih-
rer Tätigkeit in der sie die Bezeichnung „EnEV_ _plus 
Sprengnetter Akademie“ verwenden, die Aufgabenerfül-
lung persönlich, gewissenhaft und unabhängig sowie 
unparteiisch vorzunehmen. 

§ 10  Erlöschen oder Widerruf der 

Bezeichnungsberechtigung 

(1) Die Berechtigung zur Führung der Zusatzbezeich-
nung „EnEV_ _plus Sprengnetter Akademie erlischt, 
wenn der geprüfte Immobilienbewerter, GIB Sprengnet-
ter Akademie bzw. der geprüfte Sachverständige für die 
Markt- und Beleihungswertermittlung von Standardim-
mobilien, GIS Sprengnetter Akademie durch Kündigung 
des Zulassungsvertrags gegenüber der Sprengnetter 
Akademie erklärt, dass er/sie seine/ihre Tätigkeit als 
geprüfter Immobilienbewerter, GIB Sprengnetter Aka-
demie bzw. geprüfter Sachverständiger für die Markt- 
und Beleihungswertermittlung von Standardimmobilien, 
GIS Sprengnetter Akademie einstellt bzw. der Zulas-

sungsvertrag seitens der Sprengnetter Akademie nicht 
verlängert oder gekündigt wird. 
Ist der/die Prüfungsteilnehmer/in kein geprüfter Immobi-
lienbewerter, GIB Sprengnetter Akademie bzw. geprüf-
ter Sachverständiger für die Markt- und Beleihungs-
wertermittlung von Standardimmobilien, GIS Sprengnet-
ter Akademie so gilt § 10 Absatz 2. 

(2) Die Berechtigung zur Führung der Zusatzbezeich-
nung „EnEV_ _plus Sprengnetter Akademie“ erlischt, 
wenn der/die Träger/in der v.g. Bezeichnung gegenüber 
der Sprengnetter Akademie erklärt, dass er/sie sei-
ne/ihre Tätigkeit, in der er/sie die Bezeichnung „E-
nEV_ _plus Sprengnetter Akademie“ verwendet, ein-
stellt. 

(3) Die Sprengnetter Akademie kann die Bezeich-
nungsberechtigung widerrufen, wenn bekannt wird, 
dass schwerwiegende oder wiederholte Verstöße gegen 
die Pflichten eines/einer Trägers(in) der Zusatzbezeich-
nung „EnEV_ _plus Sprengnetter Akademie“ vorliegen. 

§ 11  Allgemeine Regelungen 

Die besonderen Regelungen für die Zusatzqualifikations- 
Prüfung „EnEV_ _plus Sprengnetter Akademie“ gelten in 
Verbindung mit den „Allgemeinen Regelungen für Prü-
fungen der Sprengnetter Akademie”. 

§ 12  Inkrafttreten 

Diese besonderen Regelungen treten mit Veröffentli-
chung in der Internetpräsenz der Sprengnetter Immobi-
lienbewertung (www.sprengnetter.de) in Kraft. 
 


